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Nummer:   2075                                                                                     22. Mai 2021 
 

Programm der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Würzburg 
An dieser Stelle stellen wir euch einzelne Highlights aus der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises 
Würzburg vor. Anmeldeformulare gibt’s auf der Homepage: www.jugend-landkreis-wue.de unter 
Jahresprogramm der Jugendarbeit und können auch per E-Mail unter: jahresprogramm@Lra-
wue.bayern.de oder per Telefon: 0931 / 8003 – 5828 angefordert werden. 
 
ANIMATIONSFILMLABOR II 
Kneten, Figuren animieren und Spaß haben! Bei diesem Workshop lernst du die Grundlagen von Stop-
Motion -Animation und hast viel Zeit zum praktischen Experimentieren. Wir basteln und kneten eigene 
Charaktere, die du dann mit spezieller Technik kinderleicht animieren kannst. Die filmischen Ergebnisse 
gibt’s einige Tage nach dem Workshop als Downloadlink (passwortgeschützt) per E-Mail – deshalb bei 
der Anmeldung bitte E-Mail-Adresse angeben. Eigene Kameras oder Fotoapparate musst du nicht 
mitbringen. 
 
Termine:  2. November 2021, Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr 
Anmeldeschluss: 27.09.2021 
Teilnehmer*innen: 7 bis 10 Jahre, maximal 4 Plätze 
Ort:  Gerbrunn, Jugendzentrum 
Leitung:  Christoph Kirchner, Master of Arts 
Mitbringen: bei schlechtem Wetter regenfeste Kleidung 
Kosten:  15 € (incl. Material) 
 

 

 

 
 
 

Öffnungszeiten zum Abholen:      Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag        16.30 - 20.00 Uhr  
                                                           Sonntag                                                     11.30 - 14.00 Uhr  
                          Zusätzlich zu unserer Speisekarte (SV-Bergtheim.de/Sportgaststaette): 

21.5.- 24.5.: Rinderroulade dazu Klöße und Blaukraut 
Pfingstsonntag/ -montag 23.& 24.5. (10:30 -14:00 Uhr): 
 Frankenwels mit Mantelkruste dazu selbstgemachter Kartoffelsalat 

Rehmedallions im Speckmantel, Frühlingskartoffelstampf, grüne Bohnen 
28.5. - 31.5.: Leiterli mit BBQ- und Knobisoße, Pommes und Salat 
So., 30.5.: Burgunderbraten dazu Klöße und Blaukraut   

Putensteak mit Paprikarahmsoße dazu Kroketten und Salat 
_____________________________________________________________________________ 
                    Montag: Schnitzeltag • Donnerstag + Freitag: Burger • Samstag: Hähnchen  
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Wissenswertes zu Corona 

Die 10 häufigsten Fragen zum Sport- und Vereinsbetrieb während der 

anhaltenden Pandemie. (Fortsetzung folgt) 

 
7. Kann bei den Regelungen zur Mitgliederversammlung, bspw. bei der Terminierung von 

der Satzung abgewichen werden? 

Die kalendarische Satzungsregelung für die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich 

verbindlich und kann nicht durch einen einfachen Beschluss außer Kraft gesetzt oder 

geändert werden. Wenn es allerdings wichtige Gründe dafür gibt, dass der 

satzungsmäßige Termin aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht eingehalten 

werden und damit auch die Satzung nicht angewendet werden kann, ist es im Einzelfall 

möglich, einen von der Satzung abweichenden Termin zur Durchführung der 

Mitgliederversammlung festzulegen. Dies hängt jedoch von den konkreten Umständen 

im Einzelfall ab. 

 

Quelle: bayernsport, April 2021 

 



 

8. Was, wenn sich der Wert der 7-Tage-Inzidenz ändert? 

Wird ein Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, so 

hat die zuständige Kreisverwaltungsbehörde die Änderungen unverzüglich 

bekanntzumachen. Die neuen, maßgeblichen Regelungen gelten dann für den 

betreffenden Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt ab dem zweiten Tag nach Eintritt 

der entsprechenden Voraussetzungen, frühestens aber an Tag nach der amtlichen 

Bekanntmachung. 

 

9. Darf der Übungsleiter Hilfestellung geben? 

Grundsätzlich nein. Aber: Ein Trainer/ Übungsleiter darf – ausschließlich zum 

Schutz des und aus Vorsorge für den Athleten (Vermeidung von Sturz-, 

Verletzungs-, Ertrinkungsgefahr o.Ä.) – bei Bewegungsausführungen 

Hilfestellungen geben, auch wenn hierdurch ein kurzzeitiger Kontakt zwischen 

Trainer und Athlet entsteht. Hilfestellungen sind demnach auf das zwingend 

notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONA, DIE IMPFUNG UND DER SPORT 

So langsam zieht das Impftempo an. Aber darf man nach der Impfung 

Sport machen? Grundsätzlich lautet die Empfehlung, nach einer 

Impfung 3 Tage keinen Sport zu machen. Das ist aber sehr allgemein 

gehalten. Das Training hängt sehr mit dem eigenen Wohlbefinden 

zusammen. Wer sich also gut fühlt kann eher Sport machen, als 

derjenige dessen Körper auf die Impfung reagiert. (Reaktionen auf 

Impfungen sind aber kein schlechtes Zeichen, denn sie zeigen, dass der 

Körper sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt.) Nur der Arm, in den 

die Impfung kam, sollte 3 bis 4 Tage nicht stark belastet werden. 

 

 

Bitte beachten Sie die hier inserierenden Firmen 

 


